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Maßnahmenkonzept Blühstreifen – Kurzporträt – 

 

 
Anlage und Pflege von Blühstreifen auf Ackerflächen  als Maßnahme zur Kom-
pensation von Eingriffen in Natur und Landschaft 
 

Bei Blühstreifen handelt es sich um eine streifen-
förmige Einsaat von Wildkräutern auf zuvor inten-
siv genutzten Ackerflächen. Für die Herstellung 
werden Saatgutmischungen aus heimischen 
Pflanzenarten - wenn verfügbar aus regionalen 
Herkünften - verwendet. Die Blühstreifen werden 
durch Pflegemaßnahmen langfristig erhalten. 
Ziele dabei sind unter anderem, eine hohe Vielfalt 
unterschiedlicher Wildkrautarten zu fördern, 
offene Bodenbereiche zu schaffen sowie ein 
Mosaik unterschiedlich strukturierter Blühstreifen 
in einem Gebiet zu schaffen. 

Naturschutzfachliches Ziel ist es, durch die Vernetzung 
von Blühstreifen in einem verarmten Landschaftsraum, 
die Strukturvielfalt dauerhaft zu erhöhen. Hierbei sollen 
Nahrungs- und Fortpflanzungshabitate sowie Rückzugs- 
und Überwinterungsräume für Tiere von Offenlandbioto-
pen geschaffen werden. Zielarten sind insbesondere 
Tierarten der Feldflur. Die Ausgestaltung der Maßnah-
men (z.B. Abstände zu Wegen bzw. Vertikalstrukturen, 
Kombination von Blühstreifen mit Feldgehölzen) können 
bei bestimmten artenschutzfachlichen Anforderungen 
modifiziert werden.  

Neben der Naturschutzleistung können Blühstreifen 
geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des abioti-
schen Ressourcenschutzes, z.B. bei Problemen mit 
Bodenerosion oder als ökologischer Puffer entlang von 
Gewässern, darstellen. Darüber hinaus haben Blühstrei-
fen eine wichtige Bedeutung für die Bereicherung des 
Landschaftsbildes. Dies trägt auch dazu bei, dass in 
einer breiten Öffentlichkeit die Akzeptanz gegenüber 
Naturschutzmaßnahmen verbessert wird. 

Blühstreifen werden grundsätzlich auf Dauer angelegt, können jedoch im Einvernehmen mit der 
zuständigen Behörde auf derselben Fläche periodisch verjüngt oder in einem vorher festgeleg-
ten Landschaftsraum an anderer Stelle im selben Umfang neu angelegt werden. Naturschutz-
fachliche Gründe hierfür könnten z.B. eine starke Vergrasung, landwirtschaftliche Gründe z.B. 
eine starke Dominanz von Problemwildkräutern (z.B. Ackerkratzdistel) oder im Falle von Pacht-
flächen nicht absehbare vertragliche Änderungen sein. 

 

 


